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Be   BesuchsTreff-Einzelbegleitungen

Angebote von 
BesuchsTreff.ch 

BesuchsTreff-Einzelbegleitungen ermöglichen dem Kind 
mit beiden Elternteilen in Kontakt zu sein. 
Hierzu gehören:  
‣ Der Kontaktau?au nach einem Unterbruch 
‣ Der Au?au einer tragfähig-konstanten Beziehung 
‣ Schutz vor physisch-psyschichen Übergriffen 
‣ Beratung und Unterstützung in Erziehungsfragen 
‣ Unterstützung bei kindgerechter Freizeitgestaltungen 
‣ Coaching im Bereich Eltern-Kind KommunikaLon 
‣ Die Entschärfung von KrisensituaLonen 
‣ Übergabebegleitungen in striMgen KonstellaLonen 
‣ Gestaltung & Begleitung von SelbständigkeitsschriPen 

Die Entwicklung und Stärkung elterlicher Kompetenzen, 
sowie eine Sensibilisierung für die Bedürfnisse des 
Kindes sind wesentliche Aspekte der Arbeit.  
 

Die begleiteten Besuche sind eine zeitlich begrenzte 
Massnahme  mit dem Ziel, dass Eltern die Gestaltung 
der Besuchsvereinbarung selbständig und zum Wohl des 
Kindes gestalten.

Wer ist 
BesuchsTreff.ch 

Mario Gerhards - Sozialpädagoge FH 
Systemische Paar- und Famileinberatung 

Im Kontext bestehender AuYräge orienLere ich mich 
am Kindswohl und bin den Grundsätzen des 
Kindesschutz verpflichtet. 

Meine Arbeitsmethoden basieren auf fachlichen 
Grundlagen der Sozialpädagogik/Sozialarbeit, sowie 
auf Erkenntnissen aus systemisch-, lösungs- und 
lebensweltorienLerten  Ansätzen. 

• Nachgewiesene Fachkompetenz,  
• Transparente Zusammenarbeit, 
• Supervision, Intervision und Weiterbildungen 

… sind wesentliche Grundlagen meiner Arbeit.  
Gerne beantworte ich Ihre Fragen! 
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Was ist  
BesuchsTreff.ch 

Eltern bleiben Eltern - egal ob sie getrennt, geschieden oder 
zerstriPen sind. Auch wenn sie als Paar auseinander gehen,  
die Verantwortung und Fürsorge für die gemeinsamen 
Kinder bleibt bestehen.  

„BesuchsTreff.ch“ bietet seit 2010 Einzelbegleitungen im 
AuYrag Sozialer Dienste an.  Einzelbegleitungen richten sich 
an Eltern, bei denen das Gericht oder die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) die Begleitung des 
Besuchsrechts verlangt. 

Somit ermöglichen wir Eltern und deren Kindern, sich auch 
in schwierigen Umständen zu begegnen - um in einem 
begleiteten Rahmen Zeit miteinander zu verbringen. Das 
Kindswohl und die Sicherheit des Kindes stehen dabei im 
Vordergrund. 

Ein detailliertes Konzept zu BesuchsTreff-Einzelbegleitungen 
finden Sie auf der WebSeite. 
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